
jetzt wie Schuppen von den Augen falle, in welchem 
Umfang sie selbst bisher Parteibeschlüsse und Anord
nungen der staatlichen Leitung nicht durchgeführt und 
die Staatsdisziplin verletzt bzw. Verletzungen dieser 
Art durch andere zugelassen und dadurch die Qualität 
der Arbeit beeinträchtigt haben. Besonders ernst für 
alle Beteiligten war die Feststellung, daß die sorgfältig 
ausgearbeiteten Entschließungen der im vergangenen 
Jahr in den Bezirken durchgeführten Parteiaktiv
tagungen in der Arbeit so gut wie nicht beachtet wurden 
und daher noch nicht die Grundlage lebendiger Arbeit 
bilden.

Die Einschätzung der Qualität der Justizarbeit er
folgte in Beantwortung der Frage: „Was ist zu ver
ändern?“ Es wurde offen, ohne Schönfärberei, ohne 
„Propaganda“ für sich und untereinander gesprochen, 
und es gab dann kämpferische Auseinandersetzungen, 
wenn keine realistische und kritische Einschätzung des 
Standes der eigenen Arbeit gegeben wurde. Einstimmig 
wurde anerkannt, daß die auf den Lehren der Babels
berger Konferenz zu Fragen der Staats- und Rechts
wissenschaft beruhenden theoretischen Erkenntnisse 
der Rechtswissenschaft nur ganz unzulänglich durch
gesetzt wurden. Das betrifft insbesondere die Durch
führung von vorausschauend geplanten Strafverfahren, 
die Überwindung der Spontaneität der einzelnen ge
richtlichen Verfahren durch ihre gesellschaftliche Ver
tiefung sowohl hinsichtlich der Aufdeckung der Ur
sachen von Verbrechen und anderer Rechtsverletzungen, 
als auch hinsichtlich der breiten gesellschaftlichen Aus
wertung von Verfahren.

Die bereits beim Erlaß des Strafrechtsergänzungs
gesetzes gegebenen, verschiedentlich wiederholten Hin
weise für eine richtige Anwendung von kurzfristigen, 
unbedingten Freiheitsstrafen einerseits und der beding
ten Verurteilung andererseits werden noch immer nicht 
genügend beachtet. Bei jedem Kreisgericht kann man 
Fälle unüberlegt ausgesprochener Verurteilungen fin
den, die eine kurze unbedingte Freiheitsstrafe zum 
Inhalt haben, deren Wirkung auf den Angeklagten 
negativ ist. Die Gedankenlosigkeit dieser Verurteilungen 
zeigt sich daran, daß für die gesellschaftliche Auswer
tung keinerlei Sorge getragen wird.

Auch im Bereich der Justiz gibt es gute Beschlüsse, 
die aber oft nicht durchgeführt sind. So waren wichtige, 
von den zentralen Justizorganen gemeinsam erlassene 
Anleitungen wie die über die Arbeitsvergleiche vom
31. Mai 1960 oder der gemeinsame Maßnahmeplan der 
drei zentralen Justizorgane zur Auswertung des 8. Ple
nums manchen Bezirksfunktionären überhaupt nicht 
bekannt. Auch die für die Anleitung einer komplexen 
Arbeitsweise der zentralen Organe wie der Organe in 
Kreisen und Bezirken so bedeutsame „Gemeinsame 
Direktive des Ministers des Innern, des Ministers der 
Justiz, des Generalstaatsanwalts und des Staatssekretärs 
für die Anleitung der örtlichen Räte zur verstärkten 
Einbeziehung der Werktätigen und zur komplexen Zu
sammenarbeit der örtlichen Organe beim Kampf um 
die Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit als Bestandteil der Durchführung des Ge
setzes über den Sieben jahrplan“ vom 17. Mai 1960, durch 
die eine so bedeutsame Frage wie die der sog. Arbeits
kreise6 geklärt wurde, ist von den Justizorganen 
längst nicht genügend durchgesetzt. Dabei muß fest
gestellt werden, daß die zentralen Organe es unter
lassen haben, gleichzeitig mit dem Fassen dieser richtigen 
Beschlüsse deren Durchführung zu organisieren und die 
rechtzeitige Kontrolle vorzubereiten.

Auch Maßnahmen zur Entwicklung der Kader werden 
mißachtet. Es besteht in vielen Dienststellen keine klare 
Übersicht über die zu einzelnen Fragen bestehenden 
zentralen Anordnungen. Manche Bezirksfunktionäre üben 
gegenüber den zentralen Organen eine mangelhafte 
Disziplin und begeben sich dadurch selbst der Möglich
keit, ihrerseits in den Kreisorganen eine strikte Diszi
plin durchzusetzen. Die schlechte undi oberflächliche 
Erfüllung von Berichtspflichten, insbesondere der sog. 
Wochenmeldung an das Ministerium der Justiz, zeigt 
sich zunächst nur als die Nichterfüllung einer Anord-
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nung. Im Seminar wurde herausgearbeitet, welche 
Bedeutung gerade solchen Meldungen unter dem Ge
sichtspunkt einer qualifizierten Leitungstätigkeit zu
kommt. Denn: Wer leiten will, muß über die Verhält
nisse auch der unteren Ebene informiert sein, um die 
Lage richtig einzuschätzen; das bedeutet aber vor 
allem, den K l a s s e n k a m p f  richtig einzuschätzen, 
auf dieser Grundlage die notwendigen Maßnahmen zu 
treffen und die unteren Organe richtig anzuleiten.

Die Genossen der Justiz haben sich die Bedeutung, 
die der Staatsdisziplin zukommt, sehr eindrucksvoll an 
Hand eines vor dem Bezirksgericht Leipzig durchgeführ
ten Strafverfahrens gegen zwei leitende Mitarbeiter des 
Rates des Bezirks klargemacht, die einen Beschluß des 
Bezirkstags mißachtet hatten7.

Als ein gutes Zeichen kann man werten, daß alle Be
zirksfunktionäre, die an dem Seminar teilnahmen, die 
Notwendigkeit einer sozialistischen Disziplin, die nichts 
mit bürokratischer Ordnung gemein hat, anerkannten.

Andererseits zeigt sich aber auch, in welchem Um
fang in vielen Bezirken und Kreisen, besonders in der 
komplexen Zusammenarbeit mit den örtlichen Organen 
der Staatsmacht, sich schon starke Keime des Neuen 
entwickelt haben, die den zentralen Organen nicht oder 
nur unzulänglich bekannt sind und bisher nur ganz 
ungenügend von diesen verallgemeinert wurden. — So 
hat z. B. der Staatsanwalt des Bezirks Schwerin einen 
sehr interessanten Plan für die Ermittlung und Bearbei
tung von Strafsachen in den LPGs entwickelt, nach dem 
bereits seit einigen Monaten gearbeitet wird. Die dabei 
angewandte Arbeitsmethode hat bereits in einigen 
Fällen zu einer schnellen Erreichung des Marktauf
kommens in einigen LPG- und MTS-Bereichen geführt. 
— Die Justizorgane des Bezirks Cottbus haben gemein
sam mit der Deutschen Volkspolizei und dem Rat des 
Bezirks Schlußfolgerungen aus dem Politbürobeschluß 
gezogen und eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, 
die eine enge Zusammenarbeit der Justizorgane unter
einander und eine komplexe Zusammenarbeit dieser 
mit den örtlichen Organen der Staatsmacht zur Über
windung von Schwerpunkten der Kriminalität und der 
Beseitigung von Hemmnissen, die der ökonomischen 
Entwicklung entgegenstehen, vorsehen. — Der Bezirk 
Leipzig hat entsprechend dem Maßnahmeplan zur 
Durchführung der Beschlüsse des 8. Plenums eine gute 
Arbeit geleistet, wobei besonders im Kreis Torgau gute 
Beispiele für die Arbeit der Justizorgane im vollge
nossenschaftlichen Kreis geschaffen werden.

Es wurden drei Aufgaben hervorgehoben, die alle 
unmittelbar auf Parteibeschlüssen beruhen und die in 
der nächsten Zeit von den Justizorganen zu lösen sind. 
Die Erfüllung dieser Aufgaben hat in enger Verbindung 
und komplex mit den Grundaufgaben zu erfolgen, durch 
Rechtssprechung, Allgemeine Aufsicht, notarielle Tätig
keit und politische Massenarbeit an der Lösung der 
ökonomischen Hauptaufgabe und der Gewährleistung 
der dazu erforderlichen Sicherheit und Ordnung mit
zuwirken.

1. Die Wahl der Richter tritt nunmehr mit der Fest
legung der Wahltermine durch die Kreis- und Bezirks
tage in die Etappe der unmittelbaren Wahlbewegung 
ein. Die Wahlversammlungen, in denen sich die Richter 
der Bevölkerung vorstellen, müssen unter Beachtung 
der Beschlüsse des 9. Plenums und des Politbüro
beschlusses und vor allem auch des Deutschlandplans 
nicht nur von allen Mitarbeitern der Justizorgane, den 
Schöffen und den Staatsanwälten, sondern auch unter 
Beteiligung von Abgeordneten der Volksvertretungen 
und vor allem getragen von der Kraft der Nationalen 
Front des demokratischen Deutschland zu einem vollen 
Erfolg geführt werden.

2. Gemäß der durch Verordnung des Ministerrats vom 
2. Juli 1960 bestätigten Richtlinie des FDGB zur Bil
dung der neuen Konfliktkommissionen müssen alle 
Richter, Staatsanwälte und Schöffen die Bildung und

7 Die Verurteilung erfolgte wegen Verletzung der Wirt
schaftsstrafverordnung. Einer der Angeklagten wurde zu drei 
Monaten Gefängnis bedingt, der andere mit einem öffentlichen 
Tadel bestraft. Das Urteil wird demnächst in der „Neuen 
Justiz“ veröffentlicht werden.
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